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Zusammenfassung:  Überhangmandate sind eine Besonderheit des deutschen Wahlsystems. Sie 
treten auf, wenn eine Partei mehr Direktmandate gewinnt  als  ihr nach dem Proporzprinzip auf-
grund  ihrer Zweitstimmen zustehen würden. Während Überhangmandate bis zur Wiedervereini-
gung  ein  vernachlässigbares  randphänomen  darstellten,  haben  ihre  Anzahl  und  ihre  relevanz 
seitdem dramatisch zugenommen. Bei der Bundestagswahl 2009 fielen mit 24 Überhangmandaten 
mehr als jemals zuvor an. Der Anstieg ist in erster Linie die Folge der veränderten Parteienland-
schaft, d. h. der Etablierung eines Fünfparteiensystems mit nur noch relativ kleinen großen Partei-
en. Überhangmandate stellen einerseits ein verfassungsrechtliches Problem dar, sie verstoßen aber 
auch gegen grundlegende Fairness- und Gerechtigkeitsgrundsätze. Ein Lösungsvorschlag für die 
bestehenden Probleme stellt die Schaffung von Zweimannwahlkreisen für die mit der Erststimme 
direkt gewählten Kandidaten dar.

Schlüsselwörter:  Überhangmandate · Zweimannwahlkreise · Negatives Stimmgewicht · 
Verhältniswahlsystem · Gerechtigkeits- und Fairnessgrundsätze

Surplus Mandates in the German Federal Election of 2009—The Persistent 
Flaw

Abstract:  Surplus mandates are a peculiarity of the German electoral system. Surplus mandates 
emerge  when  a  party  gains  more  constituency  seats  than  the  total  amount  of  seats  to  which  it 
is entitled according  to  the proportionality principle as determined by  its share of second votes. 
Until Reunification in 1990, surplus mandates were only negligible phenomena. However, since 
then their number and relevance has dramatically increased. In the federal election of 2009, 24 
surplus mandates emerged, more than ever before. This increase is foremost the consequence of 
the changed structure of the party system, which is now an established 5-parties-system with two 
comparatively  minor  big  parties.  Surplus  mandates  are  on  the  one  hand  a  problem  of  constitu-
tional law while on the other hand they represent a violation of fundamental principles of fairness 
and justice. one solution for all these problems would be to create two-member-districts for the 
representatives who are directly elected on the first vote.
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1   Einleitung

Die Bundestagswahl vom 27. September 2009 kann mit einigen Rekorden aufwarten. Es 
gab die niedrigste Wahlbeteiligung seit Beginn der republik. Alle drei kleinen Parteien, 
die FDP, Bündnis 90/Die Grünen und DIE LINKE, erzielten jeweils das beste Ergebnis 
ihrer Geschichte. umgekehrt bedeutete dies natürlich ein historisch schlechtes Gesamt-
ergebnis für die beiden sogenannten Volksparteien, CDU/CSU und SPD. Die SPD kam 
mit etwas über 23 % auf das schlechteste Ergebnis ihrer Geschichte. Der Union gelang 
es zwar, insgesamt 10 Prozentpunkte an Zweitstimmen mehr für sich zu verbuchen, aber 
auch für sie war dies das schlechteste Ergebnis seit der Wiedervereinigung und das zweit-
schlechtestes Ergebnis seit der Gründung der Bundesrepublik. Nur 1949 erhielt sie noch 
weniger  Stimmen,  wobei  das  Ergebnis  von  2009  nur  2 Prozentpunkte  oberhalb  dieses 
Allzeittiefs liegt.

Auch wenn es 2009 noch einmal für eine Zweiparteienkoalition aus einer großen und 
einer kleinen Partei gereicht hat, so sprechen doch alle Anzeichen dafür, dass dieses mus-
ter in der mittleren Zukunft eher selten zu verwirklichen sein wird, da wir es mit einer 
fundamental  neuen  Parteienstruktur  zu  tun  haben. Wie  in Abb. 1  zu  sehen  ist,  hat  die 
effektive Anzahl der Parteien1  fast wieder denselben Wert erreicht wie am Anfang der 
Republik 1949. Während sich von 1990 bis 1998 kaum eine Veränderung gegenüber dem 
Stand von 1987 ergeben hat, ist seit den letzten zwei Wahlen ein systematischer Bruch 
zu erkennen – mit einem steil nach oben weisenden Trend. Der Effekt der Wiedervereini-
gung auf die Struktur des gesamtdeutschen Parteiensystems hat sich also mit einer Latenz 
von ca. 15 Jahren ausgewirkt.2 Allerdings dürfte sich dieser Trend kaum weiter fortsetzen, 
denn der Spielraum für eine stärkere Fragmentierung des Parteiensystems dürfte bei der 
Wahl 2009 weitgehend ausgeschöpft sein. Eher ist ein leichter rückgang der Parteienzahl 
bei den folgenden Wahlen zu erwarten, aber es wird auch danach immer noch mit einem 
stärker fragmentierten Parlament zu rechnen sein als vor 2005.

Diese grundlegende Veränderung der Struktur unseres Parteiensystems ist mitverant-
wortlich für einen weiteren Rekord: Mit insgesamt 24 Überhangmandaten – 21 davon für 
die CDU, 3 für die CSU – entstanden bei der Bundestagswahl 2009 mehr Überhangman-
date als je zuvor. Es ist ein sprunghafter Anstieg der Überhangmandate seit der Wieder-
vereinigung 1990 zu verzeichnen, wie sich in Abb. 2 zeigt.

Die Ergebnisse von 1990 und 2002 mit 6 bzw. 5 Überhangmandaten, die dem maxi-
malen Wert von 1961 in der prävereinigten Phase entsprechen, müssen in der postver-
einigten Phase gewissermaßen schon als ‚Ausreißer nach unten‘ betrachtet werden. Von 
1949 bis 1987 gab es insgesamt 17 Überhangmandate, d. h. allein nach 1990 gab es drei 
Bundestagswahlen, in denen jeweils in dieser einen Wahl ungefähr so viele oder sogar 

1 Nach Laakso u. Taagepera (1979).
2  Damit soll keineswegs behauptet werden, die Wiedervereinigung sei kausal verantwortlich für 

die Veränderung des Parteiensystems, zumindest nicht im Sinne einer hinreichenden Erklärung. 
Aber die durch die Wiedervereinigung veränderten Verhältnisse des Parteienwettbewerbs durch 
das Auftreten  eines  starken  neuen  Konkurrenten  um  die  Stimmen  schafften  die  notwendige 
Infrastruktur, die den Spielraum für die zu beobachtenden Veränderungen erst ermöglichte.
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noch deutlich mehr Überhangmandate anfielen als in den ersten 40 Jahren der Republik 
zusammen genommen.

Wichtiger noch als die absolute Anzahl der Überhangmandate ist jedoch die Differenz 
an Überhangmandaten zwischen union und SPD, da diese den relativen Vorteil ausdrückt, 
den  eine  Partei  bzw.  ein  Lager  durch  die  Überhangmandate  gegenüber  dem  anderen 
Lager erzielt. Dieser Vorteil fiel 2009 für die Union fast doppelt so hoch aus wie beim 
bisherigen Rekordvorteil, der 1998 zu Gunsten der SPD entstanden war, als diese alle 
13 Überhangmandate, die damals entstanden waren, für sich verbuchen konnte. Dieser 
Vorteil von 24 Mandaten entspricht immerhin über 4 % der regulären Anzahl von Manda-
ten im Bundestag. Anders ausgedrückt: Die Union erhält dank der Überhangmandate so 

Abb. 1:  Effektive Anzahl der Parteien im Parlament (nach Laakso u. Taagepera 1979). (Quelle: Eigene Be-
rechnungen anhand der Zahlen des Statistischen Bundesamts)

Abb. 2:  Anzahl der Überhangmandate
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viele zusätzliche Sitze, wie sie normalerweise für ca. 1,75 Mio. zusätzliche Zweitstimmen 
erhalten hätte. Das entspricht ziemlich genau der Zahl aller gültigen Zweitstimmen, die 
in Berlin abgegeben wurden. Der durch die Überhangmandate entstandene Vorteil für die 
union gleicht damit dem einer virtuellen Großstadt von Wählern in der Größenordnung 
von Berlin.

Überhangmandate sind also mehr denn je präsent als Begleitphänomen deutscher Bun-
destagswahlen – mit potenziell folgenschweren Konsequenzen. Im Folgenden möchte ich 
aufzeigen, warum Überhangmandate  immer noch ein gravierendes Problem darstellen, 
das dringend einer Lösung bedarf. Anschließend werde ich erläutern, wie sie entstehen 
und was die prinzipiellen ursachen ihrer Entstehung sind. Abschließend werden einige 
der Lösungsvorschläge diskutiert, die derzeit im Zusammenhang mit Überhangmandaten 
vorgebracht werden.

2   Warum Überhangmandate ein Problem sind

Überhangmandate stellen in mindestens dreifacher Hinsicht ein gravierendes Problem dar: 
in verfassungsrechtlicher Hinsicht, in Bezug auf grundsätzliche Fairness- und Gerechtig-
keitserwägungen und last but not least unter demokratietheoretischen Aspekten.

Das  Grundgesetz  der  Bundesrepublik  Deutschland  enthält  keine Aussage  über  das 
Wahlsystem, sondern überlässt die Wahl desselben der einfachen Gesetzgebung. Ledig-
lich die Wahlrechtsgrundsätze sind in Artikel 38 festgelegt. Unter verfassungsrechtlichen 
Gesichtspunkten werden Überhangmandate in der regel in Bezug auf den Wahlrechts-
grundsatz der Gleichheit problematisiert. Das Bundesverfassungsgericht hat dabei aller-
dings  von  Anfang  an  eine  bemerkenswerte  Interpretation  des  Gleichheitsgrundsatzes 
vorgenommen,  indem  es  die  genaue  Bedeutung  des  Prinzips  von  der Wahl  des Wahl-
systems  abhängig  machte,  die  wiederum  dem  Gestaltungsspielraum  des  Gesetzgebers 
überlassen war (BVerfGE 1, 208, S. 246). Die Rechtsprechung des Bundesverfassungs-
gerichts zum Grundsatz der Wahlgleichheit wird daher auch als „systembezogen“, „sys-
temgebunden“ oder „systemorientiert“ bezeichnet (vgl. u. a. Lenz 1997, S. 1534). Durch 
seine  Entscheidung  für  ein  bestimmtes Wahlsystem  bindet  sich  der  Gesetzgeber  nach 
dem Gebot der „Folgerichtigkeit“ (BVerfGE 1, 208, S. 246) an eine bestimmte inhaltliche 
Interpretation des Gleichheitsgrundsatzes. Dabei durchzieht sämtliche urteile des Bun-
desverfassungsgerichts von Anfang an die Auffassung, dass es sich beim deutschen Wahl-
system aufgrund des in § 6 Abs. 2 Satz 1 BWahlG beschriebenen Verhältnisausgleichs um 
ein Verhältniswahlsystem handelt (BVerfGE 1, 208, S. 246; Bücking 1998, S. 184). Dabei 
hebt „die Auslese der Wahlkreiskandidaten nach dem Prinzip der relativen mehrheit im 
Wahlkreis (…) den grundsätzlichen Charakter der Bundestagswahl als einer Verhältnis-
wahl nicht auf“ (BVerfGE 34, 130, S. 139).3

3 Auch in der vergleichenden Forschung zu Wahlsystemen wird das deutsche Wahlsystem zwar 
als „mixed member electoral system“ (Shugart u. Wattenberg 2001) bezeichnet, dort aber in 
der Unterkategorie der „Mixed Member Proportional Systems“ eingeordnet. Nohlen spricht in 
Bezug auf das deutsche Wahlsystem vom Versuch, „die Entscheidungsregel der mehrheitswahl 
mit dem repräsentationsprinzip der Verhältniswahl zu kombinieren“ (Nohlen 2009b, S. 327). 
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Hätte sich der Gesetzgeber für eine Mehrheitswahl entschieden, was nach Meinung 
des Bundesverfassungsgerichts durchaus zulässig gewesen wäre, so wäre der Grundsatz 
der Gleichheit lediglich im Sinne eines gleichen Zählwerts aller abgegebenen Stimmen zu 
interpretieren gewesen. Entscheidet sich der Gesetzgeber jedoch für ein Verhältniswahl-
system, so hat er neben der Zählwertgleichheit auch die Gleichheit des Erfolgswertes zu 
beachten (vgl. u. a. BVerfGE 1, 208, S. 244–245, 7, 63, S. 70, 16, 130, S. 139). Das Bun-
desverfassungsgericht spricht sogar davon, dass sich der Gesetzgeber dem „prinzipiellen 
Gebot des gleichen Erfolgswertes jeder Wählerstimme“ mit seiner Entscheidung für ein 
Verhältnissystem „unterwirft“ (BVerfGE 34, 81, S. 100). Der Erfolgswert wird dabei mit 
dem „gleichen Einfluß auf das Wahlergebnis“ gleichgesetzt (BVerfGE 1, 208, S. 246).

Die absolute Gleichheit des Erfolgswertes lässt sich nur in einem reinen Verhältnis-
wahlsystem verwirklichen. Doch nicht alle Parteien nehmen in unserem Wahlsystem an 
der Verteilung der Sitze nach Zweitstimmen teil. Parteien, die weniger als 5 % der Zweit-
stimmen erhalten haben, erhalten keine Sitze im Parlament, außer in dem Fall, dass sie 
mindestens drei Direktmandate gewonnen haben. Die Sperrklausel ist ein klarer Verstoß 
gegen  das  Gebot  der  Erfolgswertgleichheit  und  somit  begründungsbedürftig.  Tatsäch-
lich sieht das Verfassungsgericht Abweichungen von der Erfolgswertgleichheit nur „in 
Grenzen“ (BVerfGE 1, 208, S. 249) oder gar „engen Grenzen“ (BVerfGE 79, 169, S. 172) 
und nur unter Vorliegen eines „zwingenden Grund(es)“ (BVerfGE 1, 208, S. 249) als 
akzeptabel an. um einen solchen zwingenden Grund handelt es sich im Falle der Sperr-
klausel, da hierdurch eine Parteienzersplitterung im Parlament und eine daraus folgende 
politische Aktionsunfähigkeit der Regierung verhindert werden soll (BVerfGE 1, 208, 
S. 248). Bei der Bewertung, inwieweit die Verletzung der Erfolgswertgleichheit durch die 
Sperrklausel hingenommen werden sollte, nimmt das Gericht eine Güterabwägung vor, 
mit dem Ergebnis, dass der Erhalt der regierungsfähigkeit hinreichend wichtig ist, um 
dafür Stimmwertdifferenzen hinzunehmen.

Das letzte große und umfangreichste Urteil zu Überhangmandaten von 1997 ging 
unentschieden aus, d. h. vier der richter sahen in den Überhangmandaten einen Verstoß 
gegen die Verfassung, während die anderen vier richter die Überhangmandate nicht als 
unvereinbar  mit  der Verfassung  beurteilten.  Da  bei  Stimmengleichheit  der  Status  quo 
erhalten  bleibt,  kam  es  daher  auch  nicht  zu  einem  verfassungsrechtlichen  Verbot  der 
Überhangmandate bzw. zu einem Gebot, deren Effekt auf die Sitzverteilung zu unterbin-
den oder zu neutralisieren.

Von großer Bedeutung für die aktuelle Diskussion  ist aber vor allem das urteil des 
Bundesverfassungsgerichts vom Juli 2008 zum sogenannten „negativen Stimmgewicht“, 
das  als  verfassungswidrig  erklärt wurde  (vgl. roth 2008). Hierbei handelt es sich um 
den Effekt, dass eine Partei mehr Sitze erhalten kann, wenn sie weniger Stimmen erhält. 
So hätte z. B. die CDu 2005 insgesamt ein mandat weniger erhalten, wenn sie bei der 
Nachwahl in Dresden einige tausend Stimmen mehr erhalten hätte (vgl. Behnke 2008). 
Das negative Stimmgewicht tritt immer in Zusammenhang mit Überhangmandaten auf, 

Für die politischen Konsequenzen des Wahlsystems kommt es aber  im Wesentlichen auf das 
verfolgte repräsentationsziel an. Wie sich auch im gebräuchlichen Ausdruck des „personali-
sierten Verhältniswahlsystems“ niederschlägt, ist das Element der mehrheitswahl lediglich für 
die Besetzung der mandate, nicht aber für deren Verteilung von Bedeutung.
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aber umgekehrt sind Überhangmandate nicht zwangsläufig mit dem Effekt des negati-
ven  Stimmgewichts  verknüpft.  Doch  aus  dem  umstand,  dass  Überhangmandate  nicht 
notwendigerweise mit einem negativen Stimmgewicht verbunden sind, zu folgern, dass 
sich  dementsprechend  die Verfassungswidrigkeit  aus  logischen  Gründen  nicht  auf  die 
Überhangmandate erstrecken könnte, muss als voreilig bezeichnet werden. Denn bei der 
Begründung, warum das negative Stimmgewicht gegen die Verfassung verstoße, führen 
die richter vor allem erneut das Kriterium der Erfolgswertgleichheit an. Da ein wider-
sinniger  Effekt  nicht  allein  dadurch  schon  verfassungswidrig  ist,  dass  er  widersinnig 
ist, musste das Gericht zwangsläufig zur Begründung der Verfassungswidrigkeit auf die 
Verletzung der Wahlrechtsgrundsätze zurückgreifen. Doch die referenz auf die Erfolgs-
wertgleichheit ist aus zweierlei Gründen problematisch: Zum einen führt der Effekt des 
negativen Stimmgewichts, wenn er tatsächlich negativer Natur ist – also wenn mehr 
Stimmen zu weniger Sitzen führen – zu einer Angleichung der Erfolgswertgleichheit der 
verschiedenen Parteien und nicht zu einer Vergrößerung der unterschiede (vgl. Behnke 
2010a). Zum anderen ist der Urteilsspruch in sich inkonsistent, weil er zwar einerseits 
wieder  die  Erfolgswertgleichheit  zum  maßstab  des  Gleichheitsgrundsatzes  macht  und 
nicht das mysteriöse Konzept der Erfolgschancengleichheit wie beim Urteil von 1997 
(kritisch  hierzu  Nohlen  2009a), andererseits aber offensichtlich ausgleichslose Über-
hangmandate  weiterhin  für  verfassungskonform  hält  (roth  2008, S. 1200). Es ist aber 
widersprüchlich, den deutlich geringeren Einfluss des negativen Stimmgewichts auf die 
Erfolgswertgleichheit für unzulässig zu erklären und den deutlich größeren Effekt dieser 
Art bei den Überhangmandaten zuzulassen. Auch hat das Bundesverfassungsgericht eine 
Wahlprüfungsbeschwerde zu den sogenannten „Berliner Zweitstimmen“ mit der Begrün-
dung abgewiesen, zu einer Entscheidung in dieser Sache bestehe wegen des urteils zum 
negativen Stimmgewicht keine Notwendigkeit mehr. Aber bei den Berliner Zweitstim-
men geht es um ein zu den Überhangmandaten  strukturgleiches Problem, nämlich die 
Entstehung  eines  doppelten  Stimmgewichts  durch  die  Nichtverrechnung  gewonnener 
Direktmandate mit Zweitstimmen. Insofern muss die aktuelle Position des Bundesverfas-
sungsgerichts zu den Überhangmandaten als uneindeutig bezeichnet werden. Der Aus-
gang einer zukünftigen Klage gegen die Überhangmandate kann mit guten Gründen als 
offen angesehen werden. „Die rechtsprechung des BVerfG zum Wahlrecht ist in Teilen 
nicht mehr vorhersehbar, das hat die  in offenem Widerspruch zur bisherigen Judikatur 
stehende, dies freilich nicht näher erläuternde, Entscheidung vom 3. Juli 2008 mit aller 
Deutlichkeit gezeigt“ (Lang 2009).

Doch der Fokus auf die Verfassungskonformität der Überhangmandate birgt  in sich 
das risiko vergessen zu  lassen, dass der Gesetzgeber  in erster Linie daran  interessiert 
sein sollte, sinnvolle regeln zur Lösung einer bestimmten Aufgabe zu schaffen. Die Ver-
fassungskonformität der regel ist in diesem Sinne eher als eine gleichzeitig zu erfüllende 
Nebenbedingung zu betrachten. Sinnvolle regeln zum Wahlrecht müssen aber vor allem 
grundlegenden Fairness- und Gerechtigkeitsforderungen4 genügen.

Die Fairnessforderung würde sich in diesem Fall vor allem auf die Bedingungen des 
Parteienwettbewerbs um das Erlangen von mandaten beziehen. um es mit einem Wort 

4 Zum Verhältnis von Verhältniswahlsystem und Gerechtigkeitsforderungen vgl. auch Jesse 
(2009).
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zu sagen: Es geht um die Gewährleistung von Chancengleichheit. Wichtigste Bedingung 
hierfür  ist,  dass Benachteiligungen, die  aufgrund  immer bestehender unreinheiten der 
Prozedur notwendigerweise auftreten, hinsichtlich der betroffenen Parteien neutral sein 
müssen; die Prozedur muss also unparteiisch sein (vgl. hierzu Goodin 2004). Offensicht-
lich sollte auch genau dieser Forderung im Urteil von 1997 mit dem strapazierten Begriff 
der Erfolgschancengleichheit Genüge getan werden. Dieser wird von den richtern aller-
dings nur äußerst vage als „die gleiche rechtliche Möglichkeit (…), auf das Wahlergebnis 
Einfluß zu nehmen“ (BVerfGE 95, 335, S. 362) definiert, wobei eine Ex-ante-Betrach-
tung (BVerfGE 95, 335, S. 353) vorgenommen werden muss. Gerade der Hinweis auf 
die Ex-ante-Perspektive kann nur so verstanden werden, dass es um die Erweckung des 
Anscheins von Chancengleichheit gehen soll. Aber die gleiche rechtliche möglichkeit, 
sich wie ein Adler in die Lüfte zu erheben, nützt nur wenig, wenn es einem unglücklicher-
weise an Flügeln mangelt. Ex post kleine Parteien, die niemals in den Genuss von Über-
hangmandaten kommen, wie Bündnis 90/Die Grünen oder die FDP, sind dies eben auch 
schon ex ante gewesen. Kleine Parteien sind kleine Parteien aus strukturellen Gründen 
und nicht Parteien, die bei der nächsten Wahl genau so gut zu großen Parteien werden 
könnten. Die  schon erwähnte neue Struktur des Parteiensystems  lässt  sogar nicht  ein-
mal mehr zwischen den großen Parteien CDU/CSU und SPD noch annähernde Chancen-
gleichheit erwarten.

Doch selbst wenn dem Fairnesskriterium der Chancengleichheit Genüge getan würde, 
so wäre die Prozedur noch immer nicht zwangsläufig gerecht. Selbst wenn die auftreten-
den Benachteiligungen bzw. Bevorteilungen unparteiisch wären, so sind sie keinesfalls 
notwendig. Nehmen wir an, man müsste ein Erbe zwischen zwei Personen aufteilen, die 
denselben Anspruch auf dieses Erbe erheben können, und man ließe eine münze entschei-
den, wer das Erbe erhalten soll. Ein solches Vorgehen wäre fair und unparteiisch, aber es 
könnte bestenfalls nur dann als gerecht beurteilt werden, wenn es keine möglichkeit gäbe, 
die ungleichbehandlung im Ergebnis von vornherein auszuschließen (vgl. Goodin 2004, 
S. 99–101). Auch dieses Prinzip findet sich in einer Vielzahl der Entscheidungen des Bun-
desverfassungsgerichts in der Formulierung des „zwingenden Grund(es)“ (BVerfGE 1, 
208, S. 249) für eine Abweichung von der Proporznorm der Verhältniswahl. Als zwingen-
der Grund wird hierbei in der regel das Element der Personenwahl angeführt. Doch es ist 
ein Leichtes zu zeigen, dass die Komponente der Personenwahl keineswegs unvereinbar 
mit der strikten Einhaltung des Proporzprinzips ist (Behnke 2003b, S. 1249–1251). Wenn 
also eine gerechte Aufteilung der Sitze grundsätzlich möglich ist, und das heißt an dieser 
Stelle, entsprechend dem maße der Ansprüche, die in Form der erhaltenen Zweitstimmen 
auftreten – also proportional –, dann ist eine Abweichung von dieser gerechten Auftei-
lung über das notwendige Maß hinaus zwangsläufig als ungerecht zu bezeichnen.

An die Fairness- und Gerechtigkeitserwägungen lassen sich unmittelbar demokratie-
theoretische Argumente knüpfen, die  für eine Beseitigung der Überhangmandate spre-
chen. Gewissermaßen handelt es  sich beim Wahlsystem um den Kern der Demokratie 
schlechthin, zumindest gilt dies für eine repräsentative Demokratie. Die Wahl ist nicht nur 
das entscheidende Selektionsinstrument, mit dessen Hilfe diejenigen Bürger ausgewählt 
werden, die für alle Bürger verbindliche Gesetze verabschieden und ihrerseits die regie-
rung wählen. Darüber hinaus stellt die Wahlprozedur vor allem sicher, dass die gewähl-
ten Vertreter des Volkes von diesem auf angemessene Weise autorisiert, also legitimiert 



538 J. Behnke

worden sind. Entscheidend für die legitimitätsbegründende Funktion des Wahlverfahrens 
ist damit aber die unbestrittene und allgemeine Anerkennung des Verfahrens selbst. Vor 
allem darf die regel den oben erwähnten Fairness- und Gerechtigkeitsprinzipien nicht 
widersprechen, wenn sie unbestritten sein soll. Genau dies ist aber offensichtlich nicht 
gegeben. Daher ist auch die lebhafte Diskussion nachvollziehbar, die unmittelbar vor der 
Bundestagswahl in der Öffentlichkeit ausgetragen wurde. Dabei ging es um die Frage, 
inwieweit die Legitimität einer regierung angezweifelt werden könnte, die sich auf eine 
Mehrheit stützen würde, die nur mit Hilfe von Überhangmandaten zustande gekommen 
wäre. Überhangmandate sind in der Tat keine „mandate zweiter Klasse“, wie die Bundes-
kanzlerin in einer Pressekonferenz kurz vor der Wahl vollkommen zu recht feststellte. 
Sie können es schon aus logischen Gründen nicht sein, da die Überhangmandate nicht 
identifizierbar sind. Mehrheiten aber, die sich nur auf Überhangmandate stützen könnten, 
würden sehr wohl von vielen als mehrheiten zweiter Klasse empfunden werden, wenn 
nicht gar als eine umkehrung des Wählerwillens. Auch der Verweis auf ein mehrheits-
wahlsystem wie in Großbritannien, in dem es zu wesentlich stärkeren Verzerrungen der 
Sitzverteilung im Verhältnis zur Stimmenverteilung kommen kann, ist nicht überzeugend. 
Wenn das Ziel des Autorisierungsprozesses die Herausbildung einer Ein-Parteien-Regie-
rung ist, dann sind es gerade Gerechtigkeitsgründe, die dafür sprechen, diese regierung 
durch diejenige Partei bilden zu lassen, die die größte Anzahl von Wählern hinter sich 
hat.  um  die  regierungsfähigkeit  einer  solchen  regierung  zu  gewährleisten,  ist  es  im 
Weiteren nur folgerichtig, dafür zu sorgen, dass sich diese regierung auf eine mehrheit 
im Parlament stützen kann, indem man das Wahlsystem bewusst so konstruiert, dass es 
zu diesen sogenannten „manufactured majorities“ (rae 1967, S. 74) kommt. Wenn aber 
in jedem realistischen Fall das Ergebnis der regierungsbildung auf eine Koalitionsregie-
rung hinausläuft, dann lautet das entsprechende Gerechtigkeitsargument eindeutig, dass 
den größten Anspruch auf die Bildung der regierung diejenige Koalition besitzt, die die 
meisten Wählerstimmen auf sich vereinen kann. umgekehrt wäre es ein klarer Verstoß 
gegen diese Gerechtigkeitsforderung, wenn eine Koalitionsregierung zustande käme, die 
sich insgesamt auf weniger Wählerstimmen stützen würde als die sich dann herausbil-
dende opposition.

Ein  eher  positivistisches  rechts-  und  regelverständnis  würde  allerdings  bestreiten, 
dass die Legitimität einer Regierung, die nach dem geltenden Regelwerk – mag dieses 
auch mangelhaft sein – gewählt worden ist, in Frage gestellt werden kann. Die Frage, ob 
eine nur mit Hilfe von Überhangmandaten zustande gekommene Regierung legitim sei, 
ist daher in der Tat umstritten. Doch bei Fragen der Legitimität verhält es sich ähnlich 
wie bei Korruption: Das Problem kann schon dann als virulent betrachtet werden, wenn 
auch  nur  der Anschein  mangelnder  Legitimation  entsteht.  Dieser Anschein  muss  aber 
dann schon als gegeben angesehen werden, wenn die Legitimation von einer hinreichend 
großen Zahl an Bürgern  in Zweifel gezogen würde. Dass eine auf Überhangmandaten 
beruhende regierung aber diesen mangel an Legitimation für viele tatsächlich besäße, 
hat die immense mediendebatte im Vorfeld der Bundestagswahl klar belegt.5

5  Stellvertretend sei hier nur eine einzelne, aber gewichtige Stimme genannt, nämlich die des ehe-
maligen Vizepräsidenten des Bundesverfassungsgerichts Ernst Gottfried mahrenholz, der am 
22. September 2009 gegenüber der Berliner Zeitung äußerte: „Ich halte eine solche Regierung 
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Die Wahrscheinlichkeit, dass sich mit Hilfe von Überhangmandaten Parlaments-
mehrheiten verschieben, neue Koalitionsmöglichkeiten ergeben und vorhandene zerstört 
werden,  ist  zudem  in  den  letzten  Jahren  gestiegen.  Bleibt  die  derzeitige  Struktur  der 
Parteienlandschaft halbwegs stabil,  so bewegt sich diese Wahrscheinlichkeit mit annä-
hernder Sicherheit in einer Größenordnung von mehr als 10 % und kann bei besonders 
‚günstigen‘ Ausgangslagen bis zu 25 % betragen.6 Die Abschaffung der Überhangman-
date muss daher als eine Art von Versicherungspolice gesehen werden, die geeignet wäre, 
die Gefahr einer drohenden Legitimationskrise, die sich in einem solchen Fall ergeben 
würde, zu bannen.

3   Die Mechanik der Entstehung von Überhangmandaten

Überhangmandate entstehen im Zuge der proportionalen Verteilung der Sitze aufgrund 
der Zweitstimmenergebnisse der Parteien. Es gibt eine Vielzahl möglicher Systeme, die 
diese Funktion erfüllen können (vgl. übersichtsweise Farrell 2001; Behnke 2007a). In der 
Bundesrepublik Deutschland wurden bisher drei dieser Verrechnungssysteme angewandt: 
d’Hondt (1949–1983), Hare-Niemeyer (1987–2005) und Sainte-Laguë (ab 2009).7

für illegitim und moralisch angeknackst.“ (Zitiert nach http://rhein-zeitung.de/on/09/09/22/tt2/
t/rzo618449.html; Zugriffsdatum: 3. Juli 2010).

6 Für eine einzelne Wahl mit einem bestimmten Ergebnis handelt es sich um ein dichotomes 
Ereignis. Entweder verändern die Überhangmandate die mehrheitsverhältnisse oder sie verän-
dern sie eben nicht. Wahrscheinlichkeiten aber können nur für eine Verteilung von Ereignissen 
berechnet werden, die mit bestimmten Zufallsvariablen geschätzt werden kann. Die konkrete 
Wahrscheinlichkeit hängt daher immer von den Modellannahmen der Schätzung ab. Mit Hilfe 
von Simulationen kann z. B. berechnet werden, wie hoch die Wahrscheinlichkeit eines mehr-
heitswechsels mit Hilfe von Überhangmandaten ist, wenn man von einer bestimmten Vertei-
lung der Stimmen als Startwert ausgeht, und um diesen Wert herum Tausende weitere mögliche 
Ergebnisse simuliert, deren Schwankung um den Startwert die unsicherheit über die Wirklich-
keitsnähe des Startwerts wiedergibt. Diese mit Hilfe von Zufallsvariablen erzeugte Variation 
möglicher Ergebnisse kann z. B. als Ausdruck der unsicherheit, wie sie umfrageergebnissen 
inhärent  ist,  angesehen  werden,  wenn  man  bestimmte  umfragewerte  als  Startwert  nimmt. 
Zusätzlich müssen in einem solchen Simulationsmodell aber auch Annahmen über bestimmte 
Formen  des  strategischen  Wählens,  insbesondere  des  Stimmensplittings,  getroffen  werden. 
Je  nach  Szenario  erhält  man  dann  einen  bestimmten  Wert  für  die  Wahrscheinlichkeit  eines 
mehrheitswechsels aufgrund von Überhangmandaten (vgl. Behnke 2009). Der Wert der Wahr-
scheinlichkeit kann daher als maß für das Potenzial betrachtet werden, das Überhangmandaten 
zugrunde liegt, das politische Ergebnis einer Wahl zu verändern.

7 Es bietet sich an dieser Stelle ein kurzer Ausflug in die Historie unseres Typs von Wahlsystemen 
an. Interessanterweise wurden alle drei für den deutschen Bundestag verwendeten Sitzverrech-
nungsverfahren erstmals von einem amerikanischen Spitzenpolitiker Ende des 18. bzw. Mitte 
des 19. Jahrhunderts entwickelt, und zwar zwecks der Ermittlung der Anzahl von Sitzen im 
Repräsentantenhaus, die einem einzelnen Bundesstaat zustehen sollten. Das d’Hondt-Verfahren 
wurde von Thomas Jefferson, Präsident der USA von 1801 bis 1809, erfunden, das Verfahren 
von Hare-Niemeyer von Alexander Hamilton, einem der Verfassungsväter der USA und deren 
erster Finanzminister von 1789 bis 1793. Das für den zukünftigen Bundestag angewandte Ver-
fahren, das in Europa unter dem Namen Sainte-Laguë bekannt ist, wurde von Daniel Webster 
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Die proportionale Zuteilung der Sitze erfolgt in zwei Schritten. Bei der Berechnung der 
sogenannten oberverteilung werden den Parteien die Sitzzahlen zugewiesen, die sie bun-
desweit  entsprechend  ihres  Zweitstimmenergebnisses  (vgl.  Tab. 1) erhalten. Demnach 
erhält z. B. die SPD insgesamt 146 Sitze, die CDU 173 etc. (vgl. Tab. 2).

Anschließend wird in einem zweiten Schritt die sogenannte unterverteilung berechnet. 
Hierbei werden die Sitze, die einer Partei bundesweit zustehen, nun proportional entspre-
chend den jeweiligen Zweitstimmenergebnissen auf die einzelnen Landeslisten verteilt. 
Von den 173 CDU-Sitzen z. B. entfallen danach 27 auf Baden-Württemberg, sechs auf 
Berlin usw. Überhangmandate entstehen nun, wenn eine Partei in einem Bundesland mehr 
Direktmandate errungen hat, als  ihr dort nach den Zweitstimmen zustehen würden.  In 
Baden-Württemberg z. B. errang die CDU 37 Direktmandate. Damit entstanden allein in 
Baden-Württemberg 10 Überhangmandate. Auch dies war ein neuer Rekord der Bundes-
tagswahl 2009. Nie zuvor waren in einem einzelnen Bundesland so viele Direktmandate 
angefallen. Auch auf die CSU entfielen erstmals in der Geschichte Überhangmandate. 
Mit dem Gewinn aller 45 Wahlkreismandate konnte die CSU 3 Überhangmandate errin-
gen, da ihr aufgrund des – für ihre Verhältnisse ungewöhnlich schlechten – Zweitstim-
menergebnisses nur 42 Mandate zugestanden hätten.

erdacht,  eine  der  schillerndsten  Personen  der  amerikanischen  Politik.  Er  war  lange  eine  der 
herausragenden Figuren des amerikanischen Senats (Für Filmfreaks: Der junge, naive Jimmy 
Stewart, der in Capras „mr. Smith goes to Washington“ in den Senat einzieht, erfährt dort vol-
ler Ehrfurcht, dass er auf Websters Platz sitzen wird) und von 1850 bis 1852, dem Jahr seines 
Todes, Außenminister der USA. Nebenbei führte er 1852 außerdem, um seinen aufwändigen 
Lebensstil zu finanzieren, als Anwalt einen Jahrhundertprozess, in dem er Charles Goodyears 
Anerkennung als Erfinder des Vulkanisationsprozesses erstritt.

Tab. 1:  Zweitstimmenergebnisse der Parteien bei der Bundestagswahl 2009
SPD CDu CSu FDP Grüne Linke

Baden-Württemberg 1051198 1874481 0 1022958 755648 389637
Bayern 1120018 0 2830238 976379 719265 429371
Berlin 348082 393180 0 198516 299535 348661
Brandenburg 348216 327454 0 129642 84567 395566
Bremen 102419 80964 0 35968 52283 48369
Hamburg 242942 246667 0 117143 138454 99096
Hessen 812721 1022822 0 527432 381948 271455
mecklenburg-Vorpommern 143607 287481 0 85203 47841 251536
Niedersachsen 1297940 1471530 0 588401 475742 380373
Nordrhein-Westfalen 2678956 3111478 0 1394554 945831 789814
rheinland-Pfalz 520990 767487 0 364673 211971 205180
Saarland 144464 179289 0 69427 39550 123880
Sachsen 328753 800898 0 299135 151283 551461
Sachsen-Anhalt 202850 362311 0 124247 61734 389456
Schleswig-Holstein 430739 518457 0 261767 203782 127203
Thüringen 216593 383778 0 120635 73838 354875
Bund 9990488 11828277 2830238 6316080 4643272 5155933
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4   Die Ursachen der Entstehung von Überhangmandaten

Die kausale Verursachung der Überhangmandate ist ein komplexer Prozess, da die Entste-
hung von Überhangmandaten als Folge des gemeinsamen Wirkens vieler verschiedener 
Faktoren auftritt, die sich gegenseitig verstärken bzw. abschwächen. Ein multiplikatives 
Modell ist besonders gut geeignet, diese komplexen Wechselwirkungen abzubilden, und 
soll daher auch in der folgenden Analyse verwendet werden.8

Überhangmandate entstehen, wenn eine Partei X in einem Bundesland mehr Direkt-
mandate erhält, als ihr nach dem proportionalen Zuteilungsverfahren dort zustehen wür-
den. Diese Bedingung kann man formal entweder als Differenz, die einen Wert größer 
Null hat, ausdrücken oder als Quotient, der einen Wert größer Eins besitzt. Entsprechend 
der  Logik  eines  multiplikativen  modells  wird  hier  die  zweite  Variante  herangezogen. 
Dieses Verhältnis  wird  im  Folgenden  als  Überschuss-ratio  Ür  bezeichnet,  da  es  den 
relativen Überschuss der Direktmandate in Bezug auf die Verteilung nach dem Proporz-

8 Die folgende Darstellung umreißt das Modell nur in groben Zügen. Einzelheiten zu dem mul-
tiplikativen Modell und seinen einzelnen Komponenten finden sich bei Behnke (2003a,  b, 
2007a).

Tab. 2: Sitzverteilungen nach Sainte-Laguë und Direktmandate der Parteien 2009
SPD CDu CSu FDP Grüne Linke
SL Dm SL Dm SL Dm SL Dm SL Dm SL Dm

Baden- 
Württemberg

15 1 27 37 0 0 15 0 11 0 6 0

Bayern 16 0 0 0 42 45 14 0 10 0 6 0
Berlin 5 2 6 5 0 0 3 0 4 1 5 4
Brandenburg 5 5 5 1 0 0 2 0 1 0 6 4
Bremen 2 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0
Hamburg 4 3 4 3 0 0 2 0 2 0 1 0
Hessen 12 6 15 15 0 0 8 0 6 0 4 0
mecklenburg- 
Vorpommern

2 0 4 6 0 0 1 0 1 0 4 1

Niedersachsen 19 14 21 16 0 0 9 0 7 0 6 0
Nordrhein- 
Westfalen

39 27 45 37 0 0 20 0 14 0 11 0

rheinland-Pfalz 8 2 11 13 0 0 5 0 3 0 3 0
Saarland 2 0 3 4 0 0 1 0 1 0 2 0
Sachsen 5 0 12 16 0 0 4 0 2 0 8 0
Sachsen-Anhalt 3 0 5 4 0 0 2 0 1 0 6 5
Schleswig- 
Holstein

6 2 8 9 0 0 4 0 3 0 2 0

Thüringen 3 0 6 7 0 0 2 0 1 0 5 2
Bund 146 64 173 173 42 45 93 0 68 1 76 16
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Verfahren wiedergibt. Die CDU erhält z. B. in Baden-Württemberg 37 Direktmandate bei 
einem Zweitstimmenanspruch auf nur 27 Mandate. Die Überschuss-Ratio beträgt dem-
nach 37/27 oder 1,37.

Der besondere reiz des multiplikativen modells besteht darin, dass die Überschuss-
ratio als Produkt aus einer reihe von Verzerrungsfaktoren dargestellt werden kann. Diese 
Verzerrungsfaktoren sind länderspezifische Werte und nehmen immer dann einen Wert 
größer als 1 an, wenn sich die spezifischen Bedingungen in einem Bundesland in Relation 
zum  gesamten  Bundesgebiet  zu  Gunsten  der  Entstehung  von  Überhangmandaten  aus-
wirken. Umgekehrt zeigt ein Wert kleiner als 1 an, dass dieser Faktor der Entstehung von 
Überhangmandaten entgegenwirkt.

Der bedeutendste dieser Verzerrungsfaktoren  ist die sogenannte Basis-ratio, die als 
eine Art Baseline-modell zu verstehen ist, und zwar in dem Sinn, dass die Basis-ratio 
den  voreingestellten Wert  der  Überschuss-ratio  darstellt,  wenn  eine Wahl  unter  mehr 
oder weniger ‚normalen‘ Umständen stattfindet. ‚Normale‘ Umstände sind gegeben, 
wenn sich bestimmte Faktoren, wie z. B. der Wahlkreiszuschnitt oder die Wahlbeteiligung 
in einem Bundesland, nicht vom bundesweiten Durchschnitt unterscheiden. Außerdem 
wird für das Baseline-modell vorausgesetzt, dass alle Wähler mit der Erststimme genauso 
abstimmen wie mit der Zweitstimme. Die Anzahl der gewonnenen Direktmandate ent-
spricht  also der,  die  ohne Stimmensplitting  zustande käme, wobei  angenommen wird, 
dass  die  Zweitstimme  in  der  regel  die  ‚eigentliche‘  Parteienpräferenz  widerspiegelt. 
Das Konzept der Basis-Ratio lässt sich folgendermaßen herleiten: Da der bundesweite 
Anteil der Direktmandate an allen Proporz-mandaten 0,5 beträgt und der Anteil an Pro-
porz-mandaten einer Partei ungefähr ihrem Anteil an den Zweitstimmen entspricht, kann 
man folgende Faustregel verwenden: Überhangmandate entstehen, wenn der Anteil der 
Direktmandate einer Partei an allen Direktmandaten mehr als doppelt  so hoch ausfällt 
wie der Anteil an Zweitstimmen dieser Partei in diesem Land. Nach der Faustregel erhält 
demnach eine Partei mit 30 % der Zweitstimmen dann Überhangmandate, wenn sie mehr 
als 60 % der Direktmandate errungen hat. Der in der Faustregel skizzierte Fall der Ent-
stehung von Überhangmandaten bezieht sich auf Überhangmandate, die einzig und allein 
auf das Stärkeverhältnis der Parteien, also auf die Parteienstruktur, zurückzuführen sind, 
während ansonsten mehr oder weniger ‚normale‘ umstände herrschen. Dieses Verhältnis 
des Anteils der Direktmandate zum doppelten Anteil an den Proporzmandaten, das sich 
unter ‚normalen‘ umständen ergibt, bildet den Wert der Basis-ratio.

Weitere  Verzerrungsfaktoren  sind  Stimmensplitting,  „rundungseffekte“  beim  Pro-
porzverfahren,  nicht  verrechnete  gültige  Zweitstimmen,  Wahlbeteiligung  sowie  die 
Wahlkreiseinteilung. Sie umfassen also die üblichen aus der Literatur zu Überhangman-
daten bekannten Störgrößen (vgl. u. a. Schwarz 1962; Meyer 1994; Grotz 2000; Behnke 
2007a). Abgesehen vom Stimmensplitting besteht die Wirkung dieser Faktoren darin, 
dass im Verhältnis zu den Wahlkreisen zu wenig Proporzmandate in einem Bundesland 
anfallen. Anders ausgedrückt: Die sogenannten Verzerrungsfaktoren verändern den kriti-
schen Schwellenwert, den die Basis-ratio überschreiten muss, damit Überhangmandate 
zustande kommen. Während normalerweise der Faustregel zufolge der Anteil der gewon-
nenen Direktmandate doppelt so hoch sein muss wie der Anteil der Zweitstimmen, damit 
Überhangmandate entstehen, reduziert sich z. B. dieser Faktor auf 5/3 bzw. 1,66, wenn 
der Anteil der Direktmandate dT an allen Mandaten auf 60 % steigt. Eine Partei mit 40 % 
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der Zweitstimmen muss dann nicht mehr mindestens 80 %, sondern nur noch 67 % der 
Direktmandate gewinnen, damit Überhangmandate entstehen. In Tab. 3 sind die einzelnen 
Verzerrungsfaktoren  aufgeführt.  In Tab. 4  sind  außerdem die  Konzepte  aufgezeigt,  die 
‚hinter‘ den Verzerrungsfaktoren stehen.

Die Ergebnisse lassen sich kurz zusammenfassen: Der mit Abstand wichtigste Grund 
für die Entstehung von Überhangmandaten bei der Bundestagswahl 2009 ist die neu ent-
standene Parteienstruktur mit einer relativ schwachen stärksten Partei, die dennoch einen 
deutlichen Vorsprung vor allen anderen Parteien besitzt. Dies zeigt sich  in dem hohen 
Wert der Basis-ratio in den meisten Ländern, in denen Überhangmandate anfallen. Die 
unterschiede  der  Wahlbeteiligung  wirken  sich  wie  bisher  zu  Gunsten  der  Entstehung 
von Überhangmandaten im Osten aus. So profitieren Sachsen, Thüringen und Meck-
lenburg-Vorpommern  von  einer  unterdurchschnittlichen  Wahlbeteiligung,  während  die 
überdurchschnittlichen Wahlbeteiligungen in Baden-Württemberg, Bayern und Hessen 
an  der  Verhinderung  von  Überhangmandaten  arbeiten.  Die  Wahlkreiseinteilung  wirkt 
sich inzwischen im unterschied zu den ersten Wahlen nach der Wiedervereinigung eher 
zu ungunsten der neuen Bundesländer aus. Am stärksten ist dieser Effekt allerdings in 
Bremen, wo der ungünstige Wahlkreiszuschnitt zusammen mit einem ungünstigen run-
dungseffekt beim Proporzverfahren die Entstehung eines Überhangmandats zu Gunsten 
der SPD verhindert.  In Bezug auf das berüchtigte Stimmensplitting widersprechen die 
Ergebnisse gängigen Vorstellungen. Entgegen der häufig geäußerten Vermutung spielt 
Stimmensplitting  nur  eine  sehr  untergeordnete  rolle.  Dies  bestätigt  auch  bisherige 
Befunde (vgl. Behnke 2007b). Tatsächlich hätte die CDU in Baden-Württemberg, Hessen 
und rheinland-Pfalz sogar zwei Direktmandate mehr gewonnen, wenn alle Wähler mit 

Tab. 3:  Die einzelnen Verzerrungsfaktoren
Über-
schuss-
ratio

Basis-
ratio

Stim-
mensplit- 
ting

run-
dungs- 
effekte

Nicht ver-
rechnete 
Zweitstimmen

Wahlbe-
teiligung

Wahl-
kreisein-
teilung

Baden-Württemberg 1,37 1,370 0,974 1,01 1,006 0,977 1,035
Bayern 1,071 1,048 1 1,013 1,025 0,988 0,997
Berlin 0,833 0,958 0,833 1,013 1,023 0,998 1,009
Brandenburg 1 0,38 2,5 0,992 1,027 1,057 0,977
Bremen 1 1,500 1 0,782 0,993 1,007 0,852
Hamburg 0,75 0,812 1 0,953 0,983 0,993 0,993
Hessen 1 1,214 0,882 0,983 0,996 0,96 0,993
mecklenburg- 
Vorpommern

1,5 1,286 1 0,997 1,002 1,124 1,039

Niedersachsen 0,762 0,935 0,842 0,997 0,985 0,965 1,021
Nordrhein-Westfalen 0,822 0,941 0,881 1,014 0,986 0,991 1,001
rheinland-Pfalz 1,182 1,364 0,867 1,012 0,999 0,984 1,005
Saarland 1,333 1,500 1 0,907 0,992 0,960 1,029
Sachsen 1,333 1,292 1 1,009 0,993 1,089 0,946
Sachsen-Anhalt 0,833 1,102 0,714 0,984 0,996 1,171 0,922
Schleswig-Holstein 1,125 1,176 1 0,983 0,988 0,962 1,023
Thüringen 1,167 0,787 1,4 0,992 1,005 1,086 0,978
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ihrer Erststimme genauso entschieden hätten wie mit ihrer Zweitstimme. In Baden-Würt-
temberg und rheinland-Pfalz wären zusätzliche Überhangmandate entstanden, während 
in Hessen damit überhaupt erst Überhangmandate zustande gekommen wären. Lediglich 
in Thüringen  verhalf  das  Stimmensplitting  der  CDu  zu  zusätzlichen  Direktmandaten. 
Als Nettoeffekt bleibt aber demnach ein minus von vier weiteren Überhangmandaten, 
die für die CDu hätten entstehen können, wenn alle Wähler mit der Erststimme genauso 
wie mit der Zweitstimme gewählt hätten.9 Die SPD konnte hingegen den Vorteil eines 
enormen Stimmensplittings zu ihren Gunsten in Brandenburg nicht in Überhangmandate 
umsetzen, da der so entstandene Vorteil durch die schlechte Basis-ratio wieder zunichte 
gemacht wurde. Hervorzuheben ist noch Sachsen-Anhalt. Nicht nur, dass DIE LINKE 
hier von allen Parteien am meisten Direktmandate gewinnen konnte. Hätte es zudem eine 
Kongruenz von Erst- und Zweitstimme gegeben, dann wären zwei weitere Direktmandate 
an DIE LINKE gefallen, und es wäre erstmalig in der Geschichte der Bundesrepublik zu 
einem Überhangmandat für diese Partei gekommen.

9  Dies ist insofern hervorzuheben, als die CDu dann auch bundesweit mehr Direktmandate erhal-
ten hätte, als ihr nach den Zweitstimmen zustanden. In diesem Fall wäre es zum ersten mal dazu 
gekommen, dass Überhangmandate schon auf der Ebene der oberverteilung angefallen wären.

Tab. 4:  Konzepte, die hinter den Verzerrungsfaktoren stehen
Über-
hang-
mandate

Stärkste 
Partei

Vorsprung 
stärkster 
vor zweitst. 
Partei

Abstand 
stärkster 
Partei  
von 50 %

Direkt-
mandate 
mit/ohne 
Splitting

Wahlbe-
teiligung

Wahl-
berech-
tigte pro 
Wahlkreis

Baden-Württemberg 10 CDu 16,2 13,2 37/38 72,4 200890
Bayern 3 CSu 28,2 3,4 45/45 71,6 208502
Berlin −1 CDu 2,8 25,2 5/6 70,9 205972
Brandenburg 0 SPD 3,7 19,2 5/2 67 212872
Bremen 0 SPD 6,7 18 2/2 70,3 243989
Hamburg −1 CDu 0,4 20,8 3/3 71,3 209439
Hessen 0 CDu 7,0 16,1 15/17 73,8 209472
mecklenburg- 
Vorpommern

2 CDu 4,4 14,8 6/6 63 200043

Niedersachsen −5 CDu 4,1 15,1 16/19 73,3 203737
Nordrhein-Westfalen −8 CDu 4,8 15,1 37/42 71,4 207630
rheinland-Pfalz 2 CDu 11,9 12,9 13/15 72 206925
Saarland 1 CDu 6,3 17,8 4/4 73,7 202139
Sachsen 4 CDu 11,7 12,4 16/16 65 219887
Sachsen-Anhalt −1 Linke 2,4 15,9 5/7 60,5 225397
Schleswig-Holstein 1 CDu 5,7 16,4 9/9 73,6 203156
Thüringen 1 CDu 2,5 16,6 7/5 65,2 212618
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5   Lösungsvorschläge zur Beseitigung der Überhangmandate

Infolge des Verfassungsgerichturteils zum negativen Stimmgewicht muss das Wahlsys-
tem bis zum Sommer 2011 entsprechend reformiert werden. Die grundsätzliche Frage, die 
es als Erstes zu beantworten gilt, ist die, ob man am bisherigen Wahlsystem so weit wie 
möglich festhalten und lediglich notwendige Korrekturen vornehmen will, oder ob man 
einen grundsätzlichen Systemwechsel beabsichtigt. Da das bestehende Wahlsystem sich 
60 Jahre lang jedoch eindeutig bewährt hat, sollte man meiner Ansicht nach von einem 
grundlegenden Systemwechsel absehen und das Wahlsystem lediglich soweit verbessern, 
dass damit einerseits die offensichtlich bestehenden mängel beseitigt werden und gleich-
zeitig  der  rechtsprechung  des Verfassungsgerichts  entsprochen  wird. Wie  im  zweiten 
Abschnitt gezeigt wurde, handelt es sich beim deutschen Wahlsystem grundsätzlich um 
ein Verhältniswahlsystem. Die entscheidende Frage ist daher nicht, ob das Proporzprin-
zip  einzuhalten  ist,  sondern  inwieweit  und  in  welcher  Größenordnung Abweichungen 
hiervon hinzunehmen sind. In jedem Fall bedürfen solche Abweichungen aber, wie z. B. 
im Fall der 5 %-Hürde stichhaltiger Begründungen. Im Fall der Überhangmandate aber 
liegen diese  stichhaltigen Begründungen nicht vor. Sie und nicht  so  sehr das negative 
Stimmgewicht stellen daher das eigentlich problematische Element des derzeitigen Wahl-
systems dar. Wenn nun auch der urteilsspruch zum negativen Stimmgewicht der Auslöser 
für eine reform des Wahlsystems ist, so sollte dies dennoch als Chance genutzt werden, 
das eigentliche Problem der Überhangmandate zu beseitigen, wobei die Lösung des Pro-
blems des negativen Stimmgewichts als begrüßenswerter Nebeneffekt auftreten würde.10 
Ich diskutiere daher  im Folgenden fast ausschließlich Lösungen, die diesen Prämissen 
entsprechen.11 Hierzu wurde in den letzten Jahrzehnten eine Palette einzelner Möglich-
keiten genannt.12

Einer der in dieser Diskussion am häufigsten gemachten Vorschläge sieht die Ver-
rechnung  von  Überhangmandaten  mit  Landeslistenmandaten  vor  (vgl.  u. a.  Nicolaus 

10  Das Problem des negativen Stimmgewichts ließe sich allerdings auch isoliert beseitigen, ohne 
dass die Überhangmandate selbst tangiert würden. man müsste hierzu die Verbindung der Lan-
deslisten einer Partei unterbinden. Dieser Vorschlag wurde in der Bundestagsdebatte am 3. 
Juli 2009 auch vom Justiziar der CDu, Günter Krings, erwähnt. Da jedoch grundsätzlich die 
möglichkeit der Wanderung eines Sitzes von einer Landesliste zu einer anderen bei Stimmen-
verlust  der  ersten  Liste  unterbunden  werden  müsste,  hieße  dies  in  letzter  Konsequenz,  dass 
die einzelnen Länder  jeweils zu abgeschlossenen Wahlgebieten erklärt werden müssten (vgl. 
meyer 2009). Ob dies dem Charakter einer Bundestagswahl gerecht würde, sei dahingestellt. 
Außerdem hätte dies zur Folge, dass, wenn die 5 %-Klausel auf der Länderebene angewandt 
würde, einerseits rechtsextremistische Parteien wie die NPD über die sächsische Landesliste in 
den Bundestag einziehen würden, andererseits die Zweitstimmen der kleinen Parteien in all den 
Bundesländern, wo sie unter 5 % blieben, nicht verrechnet würden.

11  Ebenfalls  diskutierte  Lösungsvorschläge,  die  einen  grundlegenden  Systemwechsel  bedeuten 
würden,  wie  z. B.  das  Grabenwahlsystem  oder  gar  ein  reines  mehrheitswahlsystem,  dürften 
schon aus dem Grunde irrelevant sein, dass keine Parlamentsmehrheit vorstellbar ist, die einen 
solchen Systemwechsel beschließen würde.

12 Übersichten über Reformvorschläge finden sich unter anderem in Schwarz (1962), Jesse (1985, 
2003), Behnke (2005, 2007a) und Fürnberg u. Knothe (2009) und dem Sonderband 2009 „Wahl-
systemreform“ der Zeitschrift für Politikwissenschaft.
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1995; Naundorf 1996). Während diese Vorgehensweise bei einem sogenannten Quota-
Verfahren wie dem bisher verwendeten Hare-Niemeyer-Verfahren eine relativ komplexe 
Angelegenheit ist,13 lässt sich ein Höchstzahl- oder Divisorverfahren wie d’Hondt oder 
das seit der letzten Wahl angewandte Sainte-Laguë-Verfahren äußerst einfach auf eine 
Weise modifizieren, nach der Überhangmandate mit Listenmandaten in den Ländern, in 
denen keine Überhangmandate anfallen, verrechnet werden (vgl. Behnke 2003b, 2005; 
Pukelsheim 2008). Dies entspricht auch dem Gesetzentwurf von Bündnis 90/Die Grünen 
(BT-Drucksache 16/11885), der im Juli 2009 im Parlament diskutiert wurde. Auch wenn 
sich die verschiedenen Vorschläge in ihrer Formulierung unterscheiden, je nachdem ob 
sie als klassisches Höchstzahlverfahren oder als eine Art von Quotaverfahren mit Stan-
dardrundung  ausgedrückt  werden  (Lübbert  2009), oder ob die Verrechnung der Über-
hangmandate am Anfang oder am Ende des Zuteilungsverfahrens vorgenommen wird, so 
führen alle Verfahren doch zum selben Endergebnis. In Tab. 5 ist die rangfolge angege-
ben, in der bei der Unterverteilung die 173 Sitze der CDU auf die verschiedenen Landes-
listen  verteilt  werden. Alle  vorgeschlagenen Verrechnungsverfahren  funktionieren  nun 
so, als ob man von den Landeslisten, in denen mehr mandate nach dem Proporzverfahren 
anfallen als Direktmandate, die letztzugeteilten Listenmandate abzieht, bis die Anzahl der 
‚abgezogenen‘ Sitze der der Überhangmandate entspricht.14

Man kann das Verfahren in diesem besonderen Fall auch abkürzen. Da insgesamt 173 
Direktmandate  von  der  CDu  gewonnen  werden  und  die  CDu  aufgrund  des  Proporz-
verfahrens  in der oberverteilung auf eben diese Sitzzahl einen Anspruch besitzt, heißt 
dies nichts anderes, als dass die Anzahl der Überhangmandate den verbleibenden ech-
ten Listenmandaten  entsprechen muss. Nach der Abrechnung  erhielte  die CDu genau 
die 173 Mandate, die auch die Direktmandate sind, und alle echten Listenmandate wer-
den zur Verrechnung mit den Überhangmandaten aufgebraucht.  In Tab. 5  sind diejeni-
gen Proporzmandate, die tatsächlich über die Liste vergeben werden, grau unterlegt; 
also  diejenigen,  die  zur  Kompensation  der  Überhangmandate  verwendet  würden.  Die 
21 Überhangmandate der CDU würden also einen Verlust von acht Mandaten für die 
nordrhein-westfälische Landesliste und fünf für Niedersachsen bedeuten. In Brandenburg 
müssten der Landesliste vier von fünf mandaten abgezogen werden, in Bremen verlöre 
die CDu das einzige mandat, das sie dort überhaupt erhielt. Ebenfalls ein Listenmandat 
ginge in Berlin, Hamburg und Sachsen-Anhalt verloren. Ein Problem dieses Lösungsvor-

13 Bei einem Quota-Verfahren sollte der Abzug der Überhangmandate von den Landeslisten am 
besten  in  einem  iterativen  Prozess  vor  sich  gehen  (vgl.  hierzu  z. B.  Bundestagsdrucksache 
13/5575 zu dem Gesetzentwurf der Grünen von 1996 zu einer Änderung des Wahlgesetzes; 
Behnke 2005).

14  Es  gibt Vorschläge,  die  dem  Eindruck,  Listenmandate  würde  abgezogen,  dadurch  entgegen-
zuwirken versuchen, dass die Anzahl der Direktmandate am Anfang des Verfahrens von allen 
zu verteilenden mandaten abgezogen wird, und das Verteilungsverfahren dann so  lange nor-
mal durchgeführt wird, bis die genaue mandatszahl verteilt ist, wobei die Länder, in denen die 
Anzahl der Direktmandate den nach dem aktuellen Stand des Verteilungsverfahrens bestehen-
den Anspruch an Sitzen übertrifft, gewissermaßen übersprungen werden. Dies führt aber – wie 
gesagt – zum selben Endergebnis, und kein politischer Profi wird darüber hinweggetäuscht 
werden,  dass  die  Landeslisten,  die  wenige  Direktmandate  aufweisen,  die  Überhangmandate 
bezahlen müssen.
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schlags könnte daher in dessen politischer umsetzbarkeit bestehen, da mit dem Wider-
stand bestimmter Landesverbände der Parteien zu rechnen ist.

Außerdem  bleiben  bei  einer  Verrechnung  mit  Landeslisten  einige  problematische 
Aspekte bestehen: Zum einen würde es weiterhin zu Überhangmandaten der CSU kom-
men, die nicht verrechnet werden könnten. Die permanente Privilegierung einer einzigen 
Partei durch die Überhangmandate kann aber  schon aus Fairness- und Gerechtigkeits-
gründen nicht  akzeptabel  sein. Dies wiegt noch  schwerer, da nicht  auszuschließen  ist, 
dass  die  CSu  in  Zukunft  womöglich  noch  mehr  Überhangmandate  als  in  der  letzten 
Wahl erhalten könnte. Fiele sie z. B. auf 40 % oder sogar darunter, so würden nach der 
derzeitigen regelung vermutlich mehr als sechs Überhangmandate anfallen. Der Anteil 
der Überhangmandate an ihren mandaten würde dann ungefähr ein Sechstel oder sogar 

Tab. 5: Reihenfolge der Vergabe der Sitze für die CDU nach dem Sainte-Laguë-Verfahren
rangplatz der Sitzvergabe über die 
Landeslisten

Anzahl der 
SL-man-
date

Anzahl  
der Zweit-
stimmen

‚Preis‘ für das  
letzte zu vertei-
lende mandat

Baden- 
Württemberg

2, 8, 15, 23, 29, 35, 42, 47, 54, 60, 65, 
72, 80, 87, 92, 97, 105, 112, 119, 123, 
130, 137, 142, 149, 154, 159, 167

27 1874481 34081,5

Bayern 0 0 0
Berlin 13, 45, 76, 107, 136, 166 6 393180 30244,6
Brandenburg 19, 56, 91, 128, 162 5 327454 29768,5
Bremen 73 1 80964 26988,0
Hamburg 26, 71, 121, 169 4 246667 27407,4
Hessen 5, 18, 31, 41, 52, 64, 75, 89, 98, 111, 

122, 134, 145, 156, 168
15 1022822 32994,3

mecklenburg-
Vorpommern

21, 62, 104, 144 4 287481 31942,3

Niedersachsen 3, 11, 20, 28, 37, 44, 53, 61, 68, 77,  
85, 93, 101, 110, 118, 125, 133, 141, 
151, 157, 163

21 1471530 34221,6

Nordrhein-
Westfalen

1, 4, 9, 12, 17, 22, 27, 30, 32, 36, 40, 
43, 48, 50, 57, 59, 63, 67, 70, 74, 79, 
84, 88, 90, 94, 96, 102, 106, 109, 114, 
117, 120, 124, 129, 132, 135, 139,  
143, 146, 152, 153, 158, 160, 165, 170

45 3111478 34192,1

rheinland- 
Pfalz

7, 25, 39, 55, 69, 86, 100, 116, 131, 
147, 161

11 767487 33369,0

Saarland 33, 99, 164 3 179289 25612,7
Sachsen 6, 24, 38, 51, 66, 82, 95, 113, 127, 140, 

155, 172
12 800898 32035,9

Sachsen-Anhalt 16, 49, 83, 115, 148 5 362311 32937,4
Schleswig- 
Holstein

10, 34, 58, 81, 103, 126, 150, 173 8 518457 34563,8

Thüringen 14, 46, 78, 108, 138, 171 6 383778 29521,4
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mehr betragen. Zum anderen aber könnten bestimmte Landesverbände erklären, aus der 
Listenverbindung auszusteigen, um so einer Verrechnung zu entgehen. Außerdem würde 
möglicherweise sogar ein Anreiz geboten, ähnlich zur CSu, regionalableger einer Partei 
zu gründen, die nur in einem Bundesland antreten. Beim Kompensationsmodell müsste 
man daher noch eine zusätzliche regelung für Parteien anführen, die nur mit einer Lan-
desliste antreten. meyer (2009) z. B. stellt den Vorschlag zur Diskussion, ob in diesem 
Fall die Entstehung von Überhangmandaten verhindert werden sollte, indem man nicht 
alle  gewonnenen  Direktmandate  vergibt.  Dieser  Vorschlag  aber  könnte  einerseits  ver-
fassungsrechtlich bedenklich sein, würde andererseits aber sicherlich die Transparenz des 
Wahlsystems gründlich unterminieren, da es dann in einigen Wahlkreisen so etwas wie 
‚Sieger auf Vorbehalt‘ geben würde. Die ungleiche repräsentation der Wahlkreise durch 
an den Wahlkreis gebundene Abgeordnete wäre außerdem auch aus Gerechtigkeitsgrün-
den problematisch.

Ein weiterer Weg zur Beseitigung von Überhangmandaten wären Ausgleichsmandate. 
Diese sollten natürlich keineswegs im Sinne eines doppelten Ausgleichs erst innerhalb der 
Länder, dann auf Bundesebene anfallen, sondern nur auf der Ebene des Bundes berechnet 
werden  und  dann  den  Ländern  zufallen,  die  als  nächste  nach  dem  normalen  Proporz-
verfahren an der reihe gewesen wären. Aber auch die sparsame Lösung des einfachen 
bundesweiten Ausgleichs kann immer noch zu einer erheblichen Anzahl von zusätzlichen 
Mandaten führen. Um z. B. die 21 Überhangmandate der CDU auszugleichen, bedürfte es 
ungefähr 45 weiterer Mandate und selbst die CSU würde mindestens ein Ausgleichsman-
dat erhalten. Der Bundestag würde sich demnach insgesamt um ca. 70 Sitze erweitern. 
Ausgleichsmandate sollten daher nur als Element eingesetzt werden, das in Kombination 
mit anderen Überhangmandate neutralisiert, um verbleibende ungleichheiten auszuglei-
chen.  In  einem eng verstandenen Sinn bliebe bei Ausgleichsmandaten aber der Effekt 
des negativen Stimmgewichts erhalten: Eine Partei könnte weiterhin mehr Sitze erhalten, 
indem sie weniger Stimmen bekommt. Allerdings hätte sie keinen Vorteil mehr dadurch, 
da  dieser  durch  die Ausgleichsmandate  kompensiert  würde.  Die  Erfolgswertgleichheit 
wäre durch Ausgleichsmandate garantiert.  Insofern wäre die verfassungsrechtlich pro-
blematische Konsequenz aus dem negativen Stimmgewicht neutralisiert, auch wenn der 
Effekt selbst bestehen bliebe.

Am sinnvollsten wäre es daher offensichtlich,  schon die Entstehung der Überhang-
mandate möglichst schwierig zu machen, so dass von vornherein möglichst wenige oder 
gar keine Überhangmandate  anfallen. Weiterhin anfallende Überhangmandate könnten 
dann mit Landeslisten verrechnet oder durch Ausgleichsmandate kompensiert werden.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, dieses Ziel zu erreichen; von der Einführung einer rei-
nen Listenwahl, dem Heruntersetzen des Anteils der Direktmandate an allen Mandaten, 
z. B. auf 30 %, (vgl. für eine Übersicht Behnke 2007a, S. 196–206) bis hin zur Schaffung 
von mehrmannwahlkreisen für die Erststimme (Behnke 2010b) oder die Abschaffung der 
Wahlkreismandate bei gleichzeitiger Einführung von lose gebundenen Listen, die dann 
das Personenwahlelement aufnehmen würden (vgl. Fürnberg u. Knothe 2009). Die Ein-
führung einer Listenwahl allerdings wäre als weitreichender Systemwechsel zu betrach-
ten. Im Wesentlichen bleiben also nur die möglichkeiten der Verminderung des Anteils 
der Direktmandate und die Schaffung von Zweimann- oder mehrmannwahlkreisen für 
die Zuteilung der Direktmandate. Geht man vom derzeitigen Parteiensystem aus, dann 
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müsste man den Anteil der Direktmandate auf unter 40 % senken, um die Entstehung 
von Überhangmandaten relativ sicher ausschließen zu können. 35 % wären daher derzeit 
wohl eine realistische Größe. Soll die Gesamtzahl der mandate konstant bleiben, müsste 
die Anzahl der Direktmandate also von derzeit 299 auf ca. 200 herabgesetzt werden. Die 
Wahlkreise müssten im Durchschnitt ungefähr eineinhalb mal so groß werden.

Im  Fall  von  Zweimannwahlkreisen,  in  denen  dann  die  beiden  Kandidaten,  die  die 
höchste  und  zweithöchste  Anzahl  von  Erststimmen  erhalten,  gewählt  wären,  müsste 
man die Wahlkreise nur noch unwesentlich vergrößern, um im Schnitt zwei der bishe-
rigen  Wahlkreise  zu  einem  neuen  Zweimannwahlkreis  zusammenzulegen.  Der  Vorteil 
der Zweimannwahlkreise bestünde vor allem darin, dass der Anteil der direkt gewählten 
Abgeordneten von 50 % beibehalten werden könnte. Da die stärkste Partei in der Regel 
gegen nur einen nominierten Kandidaten der zweitstärksten Partei antreten würde, könnte 
die stärkste Partei nur dann beide mandate des Wahlkreises erringen, wenn sie mehr als 
doppelt so viele Stimmen erhielte wie die zweitstärkste. Da eine optimale Koordination 
ihrer Stimmen, d. h. jeweils die Hälfte entfiele auf jeden ihrer beiden Kandidaten, jedoch 
sehr unwahrscheinlich  ist,  ist die Wahrscheinlichkeit, dass  sie beide mandate erringen 
kann, sogar noch deutlich geringer. In der überwiegenden Zahl der Fälle ginge in Zwei-
mannwahlkreisen daher ein Sitz an die stärkste und ein Sitz an die zweitstärkste Partei, 
selbst  wenn  der Vorsprung  der  stärksten  vor  der  zweitstärksten  Partei  sehr  beachtlich 
wäre.

Will man also am derzeitigen Wahlsystem in seinen Grundzügen festhalten und strebt 
einen lediglich minimal invasiven Eingriff an, dann bleiben vermutlich die Kompensation 
durch Landeslisten, die Herabsetzung des Anteils der Direktmandate und die Schaffung 
von Zweimannwahlkreisen als Lösungen in der engeren Wahl, wobei die Zweimannwahl-
kreise dabei meiner meinung nach am wenigsten neue Probleme bzw. die am wenigsten 
schwerwiegenden schaffen würden.

6   Fazit

Das  Problem  der  Überhangmandate  ist  mit  der  Bundestagswahl  2009  in  einer  neuen 
Dimension  aufgetreten,  die  es  dringend  anraten  lässt,  sich  endlich  intensiv  damit  zu 
beschäftigen, um dieses Problem ein für allemal in den Griff zu bekommen. Bleibt die 
überfällige reform aus, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis Überhangmandate das 
politische Ergebnis einer Wahl verändern werden, weil sie neue Koalitionsmöglichkeiten 
schaffen und andere, die ohne die Überhangmandate bestehen würden, zunichte machen. 
Hiermit würden sich ohne Zweifel enorme Legitimationsprobleme für eine Regierung 
ergeben,  die  sich  auf  eine  mehrheit  von  Sitzen  stützen  würde,  die  auf  weniger Wäh-
ler(zweit)stimmen beruhen würden als die Sitze der Opposition. Es wäre daher fatal, sich 
bei  der  kommenden  Wahlrechtsreform  darauf  zu  beschränken,  das  Wahlsystem  ledig-
lich verfassungskonform in Hinsicht auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu 
gestalten, und sich mit einer reform zu begnügen, die zwar das Problem des negativen 
Stimmgewichts beseitigen würde, das der Überhangmandate aber weiter bestehen ließe. 
Dies käme einer kosmetischen Operation an der Oberfläche der Verfassungskonformität 
gleich, ohne das eigentliche Symptom zu kurieren. Das eigentliche Krankheitssymptom 
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des Wahlsystems aber sind die Überhangmandate oder, anders ausgedrückt, die Gefahr, 
dass das Wahlsystem seinen ureigensten Zweck nicht mehr erfüllen könnte, nämlich den 
der Bereitstellung eines Verfahrens zur unbestrittenen Legitimation einer vom Parlament 
gewählten regierung.

man  sollte  bei  dieser  anstehenden reform nun  allerdings  auch nicht  versucht  sein, 
das Kind mit dem Bade auszuschütten. Es gibt keinerlei Grund, das Problem des nega-
tiven  Stimmgewichts  dadurch  zu  lösen,  dass  man  das Verhältniswahlsystem  abschafft 
oder zumindest das Verhältniswahlelement reduziert, wie z. B. bei der Einführung eines 
Grabensystems. Das deutsche Wahlsystem hat sich  in den  letzten zwei Jahrzehnten zu 
einem regelrechten Exportschlager entwickelt, dessen Grundzüge von vielen Ländern 
bei ihren Wahlrechtsreformen übernommen wurden (vgl. Shugart u. Wattenberg 2001). 
Zudem wäre eine Änderung des Wahlsystems, die so eindeutig zu Lasten bestimmter 
Parteien ginge und von der auf absehbare Zeit vor allem eine Partei, nämlich die union, 
profitieren würde, politisch keineswegs durchsetzbar. Diese hätte außerdem noch den 
unangenehmen Beigeschmack, dass die sich an der Macht befindenden Parteien das 
Wahlgesetz  zum  eigenen Vorteil  instrumentalisieren  würden.  Ein  Systemwechsel  vom 
Verhältniswahlsystem zur mehrheitswahl oder zu einem Grabensystem ist weder realis-
tisch noch unter demokratietheoretischen Gesichtspunkten wünschenswert. Es wird also 
davon auszugehen sein, dass wir mit dem bestehenden Wahlsystem in seinen Grundzügen 
weiterleben werden, und dies wird nicht zum Schaden der Demokratie oder der Bundes-
republik Deutschland sein, – vorausgesetzt, wir nehmen die lange überfälligen Korrektu-
ren am Gesetz vor, von denen die wichtigste die Neutralisierung der Überhangmandate 
darstellt.
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